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Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. 

3246K – BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 

Im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme sind mitversichert: 

 

Sachschäden durch Verunreinigung von Erdreich und Gewässer 

- In Erweiterung von Abschnitt B, Ziffer 11, Punkt 1.4 EHVB erstreckt sich der Versicherungsschutz auf die gesamte versicherte 

Liegenschaft (Risikoort), insbesondere auf Schadensersatzverpflichtungen wegen der Ableitung häuslicher Abwässer, der 

Verwendung und Lagerung von Mineralölprodukten und Heiz- und Kühlmitteln sowie der ausschließlich zu privaten Zwecken 

vorgenommenen Verwendung und Lagerung von sonstigen gefährlichen Stoffen in Kleingebinden. 

Die Versicherungssumme für Sachschäden durch Umweltstörung beträgt im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme für die 

Haftpflichtversicherung EUR 5.000.000,–. 

- Rettungskosten und Entsorgungskosten auf eigenem Grund sind abweichend von Artikel 1, Punkt 2 und Artikel 7, Punkt 6 AHVB 

mitversichert, auch wenn kein unmittelbarer Schaden an fremdem Gut droht. Diese Deckungserweiterung umfasst Aufwendungen 

des Versicherungsnehmers für das Ausheben, das Entfernen und das Entsorgen von kontaminiertem Gut sowie das 

Wiederauffüllen von Erdreich. Kein Versicherungsschutz besteht insbesondere für die Wiederherstellung der baulichen 

Gegebenheiten inkl. aller Installationen, Pflanzen und Kulturen. 

Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme für Sachschäden durch Umweltstörung  

EUR 250.000,–.  

- Der Selbstbehalt gemäß Artikel 6 AHVB findet keine Anwendung. 

 
Versicherte Grundstücke – Risikoort 

Im Rahmen der Haftpflichtversicherung für Haus- und Grundbesitz sind das dazugehörige Grundstück bzw. alle Grundstücke 

derselben Grundbuchseinlage (EZ) (ohne m²-Begrenzung) sowie die zu diesen Grundstücken führenden Zufahrtswege und -straßen 

mitversichert. Der Versicherungsschutz für die als „Grünland/Freiland“ und/oder „Verkehrsfläche“ gewidmeten Grundstücke gilt nur 

unter der Voraussetzung, dass sie für den Eigenbedarf genutzt werden. 

Kein Versicherungsschutz besteht daher im Zusammenhang mit wirtschaftlichen bzw. betrieblichen Tätigkeiten. Unter der 

Voraussetzung, dass kein land- und/oder forstwirtschaftlicher Betrieb vorliegt (es sich beispielweise um eine aufgelassene 

Landwirtschaft handelt), erstreckt sich die Versicherung im Zusammenhang mit der Innehabung, Verwaltung, Beaufsichtigung, 

Versorgung, Reinhaltung, Beleuchtung und Pflege der versicherten Liegenschaft auch auf die Haltung und Verwendung von land- 

und/oder forstwirtschaftlichen Betriebsmitteln, sowie auf die Frucht- und Holznutzung (insbesondere Schlägerung von Holz und 

dessen Weiterverkauf). 

 

Versicherte Grundstücke – unbebaut 

Im Rahmen der Haftpflichtversicherung für Haus- und Grundbesitz erstreckt sich der Versicherungsschutz (neben dem Risikoort) auch 

auf alle unbebauten Grundstücke (ohne m²-Begrenzung) in Österreich, welche sich im Eigentum des Versicherungsnehmers und/oder 

der gemäß Abschnitt B, Ziffer 16, Punkt 4.2 EHVB mitversicherten Personen befinden. 

Die zu diesen Grundstücken führenden Zufahrtswege und -straßen sind ebenso mitversichert.  

 

Der Versicherungsschutz für die als „Grünland/Freiland“ und/oder „Verkehrsfläche“ gewidmeten Grundstücke gilt nur unter der 

Voraussetzung, dass sie für den Eigenbedarf genutzt werden. 

Kein Versicherungsschutz besteht daher im Zusammenhang mit wirtschaftlichen bzw. betrieblichen Tätigkeiten. Unter der 

Voraussetzung, dass kein land- und/oder forstwirtschaftlicher Betrieb vorliegt (es sich beispielweise um eine aufgelassene 

Landwirtschaft handelt), erstreckt sich die Versicherung im Zusammenhang mit der Innehabung, Verwaltung, Beaufsichtigung, 

Versorgung, Reinhaltung, Beleuchtung und Pflege der versicherten Liegenschaft auch auf die Haltung und Verwendung von land- 

und/oder forstwirtschaftlichen Betriebsmitteln, sowie auf die Frucht- und Holznutzung (insbesondere Schlägerung von Holz und 

dessen Weiterverkauf). 

 

Bauherrnhaftpflicht 

Abschnitt B, Ziffer 11, Punkt 1.2 EHVB wird wie folgt geändert: 

Die Versicherung erstreckt sich nach Maßgabe des Deckungsumfanges der AHVB auf Schadensersatzverpflichtungen aus der 

Durchführung von Abbruch-, Bau-, Reparatur- und Grabarbeiten an der versicherten Liegenschaft, wenn die Gesamtkosten des 

Bauvorhabens unter Einrechnung etwaiger Eigenleistungen EUR 3.000.000,– nicht überschreiten. Abschnitt B, Ziffer 3, Punkt 2 EHVB 

findet Anwendung. Für solche Bauvorhaben sind Schadensersatzverpflichtungen des Versicherungsnehmers als Bauherr 

mitversichert. 

Bei behördlich genehmigungspflichtigen Bauarbeiten mit einer EUR 100.000,– überschreitenden Baukostensumme ist Voraussetzung, 

dass die technische Planung, Leitung und Ausführung der Arbeiten einem hierzu behördlich berechtigten Ziviltechniker oder 

Gewerbetreibenden übertragen werden. Die Bekanntgabe der Zielvorstellung im Zuge der Ausschreibung des Bauvorhabens, die 

notwendigen laufenden Überwachungen der Arbeiten sowie die Beteiligung des Versicherungsnehmers selbst an den Bauarbeiten 

unter Leitung der behördlich berechtigten Bauausführenden fallen nicht unter die Einschränkung. 
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Sofern es sich nicht um Personen handelt, welche an den Bauarbeiten als behördlich berechtigte Bauausführende oder im Rahmen 

von bloßen Gefälligkeitsverhältnissen („Nachbarschaftshilfe“) beteiligt sind, besteht kein Versicherungsschutz für Schäden, die den an 

den Bauarbeiten beteiligten Personen zugefügt werden. 

 

Gebäudehaftpflicht – Aufhebung Verwandtschaftsausschluss 

Abweichend von Artikel 7, Punkt 6.2 AHVB sind im Rahmen von Abschnitt B, Ziffer 11 EHVB Schadensersatzansprüche von 

Angehörigen mitversichert, sofern diese Personen oder ihre gesetzlichen Vertreter nicht zufolge persönlicher Handlungen oder 

Unterlassung für den eingetretenen Schaden selbst verantwortlich sind. Von dieser Erweiterung bleiben nur 

Schadensersatzansprüche der gemäß Abschnitt B, Ziffer 16, Punkte 3.1 und 3.2 EHVB versicherten Personen ausgeschlossen. 

 

Verlust oder Abhandenkommen von eingebrachten Sachen 

ausgenommen Kraftfahrzeuge, Anhänger und motorisierte Wasserfahrzeuge: 

(Diese Erweiterung gilt nur, sofern für die Fremdenbeherbergung keine Gewerbeberechtigung erforderlich ist.) 

Die Versicherung erstreckt sich auch auf die Haftung des Versicherungsnehmers als Verwahrer aus dem Verlust oder 

Abhandenkommen von eingebrachten Sachen der zur Beherbergung aufgenommenen Gäste. Als eingebracht gelten Sachen, die 

dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Leute übergeben oder an einen von diesem angewiesenen oder hierzu bestimmten Ort 

gebracht werden. 

Die Versicherungssummen betragen im Rahmen der Pauschalversicherungssumme gemäß Artikel 5,  

Punkt 1 AHVB: 

1. EUR 15.000,– je Versicherungsfall für Verlust oder Abhandenkommen eingebrachter Sachen und für alle Versicherungsfälle eines 

Tags, 

2. in diesem Rahmen jedoch höchstens EUR 1.500,– für den einzelnen Geschädigten, davon jedoch nicht mehr als EUR 750,– für 

Kostbarkeiten, Geld, Schecks und Wertpapiere. 

 

Eingebrachte Kraftfahrzeuge, Anhänger und Wasserfahrzeuge 

(Diese Erweiterung gilt nur, sofern für die Fremdenbeherbergung keine Gewerbeberechtigung erforderlich ist.) 

Die Versicherung erstreckt sich auch auf die Haftung des Versicherungsnehmers als Verwahrer aus der Beschädigung, der 

Vernichtung, dem Verlust oder Abhandenkommen von eingebrachten Kraftfahrzeugen, Anhängern und Wasserfahrzeugen der zur 

Beherbergung aufgenommenen Gäste. Als eingebracht gelten Kraftfahrzeuge, Anhänger und Wasserfahrzeuge, die sich in eigenen 

Garagen, auf eigenen Parkplätzen oder auf sonstigen zur Abstellung angewiesenen Plätzen befinden. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich abweichend von Artikel 1, Punkt 2.2 sowie Artikel 7, Punkt 5.3, 10.2, 10.3 und 10.4 AHVB auf 

Schadensersatzverpflichtungen wegen Beschädigung, Vernichtung, Verlust oder Abhandenkommen durch Inbetriebsetzen, Fahren 

oder Verschieben, unbefugten Gebrauch durch Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers oder Betriebsfremde (Schwarzfahrt), 

Diebstahl oder Raub. 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Abhol- oder Zustelldienste; innere Betriebs- und Bruchschäden; Diebstahl oder Raub 

von Fahrzeugbestandteilen und Fahrzeugzubehör; Fahrzeuginhalt und Fahrzeugladung (Wasserfahrzeuge auf Bootsanhängern gelten 

nicht als Fahrzeugladung). 

Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der Pauschalversicherungssumme EUR 100.000,–. 

 


